
 
Entgeltordnung für das Schwimmbad der Stadt Schleusingen 

Der Stadtrat der Stadt Schleusingen hat in seiner Sitzung am 22.02.201 mit Beschluss-Nr. 
14/131/2011 nachstehende Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades der Stadt 

Schleusingen beschlossen: 
 

§ 1 
Entgelte  

 
1. Für die Benutzung des Schwimmbades der Stadt Schleusingen werden folgende Entgelte 
(inklusive Mehrwertsteuer) festgesetzt: 
 

1) Kinder und Jugendlich bis 18 Jahre: 
a) Tageskarte     1,50 € 
b) Abendkarte (ab 18:00 Uhr)   0,50 € 
c) 10er-Karte              12,00 € 

2) Erwachsene: 
a) Tageskarte     2,50 € 
b) Abendkarte (ab 18:00 Uhr)   1,50 € 
c) 10er-Karte              22,00 € 

3) Kinder bis 6 Jahre: freier Eintritt 
 

2. Tages- und Abendkarten gelten für den jeweiligen Tag und sind auf Verlangen des Aufsichtsper-
sonals vorzuzeigen. 10-er-Karten gelten für die jeweilige Badesaison und müssen beim Betreten 
des Schwimmbades am jeweiligen Tag abgestempelt werden.  
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Entgeltordnung für das Schwimmbad der Stadt Schleusingen tritt am 1. Mai 2011 
in Kraft. Die Entgeltordnung vom 11. Mai 2010 tritt außer Kraft. 
 
 
Stadt Schleusingen 
 
gez. 
 
 
 
Klaus Brodführer 
Bürgermeister 
 
 
Schleusingen, 01.03.2011  
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